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Verhaltenskodex 
der  

Kapp Hebein Partner GmbH 
 
 
Präambel 

Die Kapp Hebein Partner GmbH (kurz: KHPartner) ist eine Strategie- und Kommunikationsberatung, die 
Kunden sowohl in ihrer täglichen Kommunikationsarbeit, im Rahmen außergewöhnlicher Projekte sowie bei 
besonderen medialen Herausforderungen und Krisen unterstützt. 
 
Bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben lassen sich KHPartner und die Mitarbeiter der Kapp Hebein Partner 
GmbH von den Grundprinzipien der Ethik und Moral leiten. 
 
I. Anwendungsbereich 

1. Dieser Verhaltenskodex basiert auf den Verhaltenskodizes Code d’Athènes, Code de Lisbonne und US 
Code for Financial PR und bildet die ethisch-moralische Grundlage für das Handeln und Verhalten 
gegenüber Vertragspartnern, insbesondere Kunden sowie Mitbewerbern und Behörden im 
Zusammenhang mit der Ausübung von Kommunikations- und Beratungstätigkeiten.  

 
2. Der Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeiter sowie Repräsentanten der Kapp Hebein Partner GmbH.  
 
II. Grundsätze im Überblick 

Die Art und Weise der Strategie- und Kommunikationsberatung ist durch nachstehende Grundsätze geprägt: 
§ Grundsatz der sozialen Verantwortung 
§ Grundsatz der Gesetzmäßigkeit und guten Sitten 
§ Grundsatz des lauteren Handelns  
§ Grundsatz der Redlichkeit, Wahrhaftigkeit und Transparenz 
§ Grundsatz der Vertraulichkeit  
§ Grundsatz der Gleichbehandlung und des Diskriminierungsverbots 

 
III. Grundsatz der sozialen Verantwortung 

Die Mitarbeiter sowie Repräsentanten der Kapp Hebein Partner GmbH verpflichten sich, bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben, die Rechte, Interessen sowie die Würde von Dritten zu respektieren.    



	

IV. Grundsatz der Gesetzmäßigkeit und der guten Sitten 

Die Mitarbeiter sowie Repräsentanten der Kapp Hebein Partner GmbH halten sich bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeit an die geltenden Gesetze, insbesondere an die Antikorruptionsvorschriften, und tun ihr 
Möglichstes, um illegale, unmoralische und unethische Geschäftspraktiken zu verhindern.  
 
V. Grundsatz des lauteren Handelns 

Bei der Verfolgung ihrer Interessen üben die Mitarbeiter sowie Repräsentanten der Kapp Hebein Partner 
GmbH keinen unlauteren, unsachlichen, unangemessenen oder ungesetzlichen Einfluss auf Dritte aus, und 
zwar weder durch direkte oder indirekte finanzielle bzw. wirtschaftliche Unterstützung oder sonstige 
materielle Anreize.  
 
VI. Grundsatz der Redlichkeit, Wahrhaftigkeit und Transparenz 

1. Vertragspartner, Kunden, Mitbewerber, Mitarbeiter und sonstige Dritte werden stets mit Respekt und 
Achtung behandelt.  

 
2. Die Mitarbeiter sowie Repräsentanten der Kapp Hebein Partner GmbH verpflichten sich zur 

Wahrhaftigkeit gegenüber ihren Auftraggebern und beachten die Gebote der Transparenz und 
Offenlegung. Jegliche Form von Irreführung ist hintanzuhalten.  

 
VII. Grundsatz der Vertraulichkeit und Geheimhaltung 

1. Die Mitarbeiter sowie Repräsentanten der Kapp Hebein Partner GmbH verpflichten sich, von 
Vertragspartnern erhaltene Informationen und Daten vertraulich zu behandeln.  

 
2. Vertraulich erhaltene Daten, Unterlagen, Informationen, Geschäftsangelegenheiten und Vorgänge, 

insbesondere aber alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, werden absolut vertraulich behandelt und 
geheim gehalten.  
 

3. Die Mitarbeiter sowie Repräsentanten der Kapp Hebein Partner GmbH werden ihr Wissen und Können 
nur bei ausdrücklicher Zustimmung in die Dienste eines mit dem Vertragspartner/Kunden in Konkurrenz 
stehenden Unternehmens stellen oder ein solches gründen. 

 
VIII. Grundsatz der Gleichbehandlung 

Die Mitarbeiter sowie Repräsentanten der Kapp Hebein Partner GmbH verpflichten sich im Zusammenhang 
mit der Ausübung ihrer Tätigkeiten, jegliche Form von Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Geschlecht, 
Religion, Alter, oder Behinderung zu unterlassen.  
 
IX. Schlussbestimmung 

Ein Auftrag, der mit den hier festgelegten Grundsätzen nicht vereinbar ist, wird nicht angenommen. 
 
 


